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	2. Verfahren 
	2.1. Abstufung der Kriterien 
	2.1.1. Grundsatz 
	2.1.1.1. Die im vorliegenden UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren (Version 2.0) enthaltenen Kriterien sind in drei separate Kategorien unterteilt. Diese Neustrukturierung soll die Klubs und die Nationalverbände durch das ganze Verfahren leiten. 
	2.1.1.2. Die verschiedenen Abstufungen werden wie folgt definiert: 
	2.1.1.3. Dem Lizenzgeber steht es frei, für die Einladung zur Teilnahme an den UEFA-Wettbewerben und/oder den nationalen Klubwettbewerben die UEFA-Mindestanforderungen zu erweitern oder UEFA-Kriterien punktuell aufzuwerten (vgl. Kapitel 6 bis 10). Der Lizenzgeber kann auch zusätzliche, nicht im UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren enthaltene Kriterien einführen. 
	2.1.1.4. Wo vom Lizenzgeber in seinem nationalen Lizenzierungshandbuch höhere Mindestanforderungen, aufgewertete oder weitere Kriterien eingeführt werden, finden sie mutatis mutandis auf die Einladung zur Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben Anwendung. Beispiel: 


	2.2. Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens 
	2.2.1. Grundsatz 
	2.2.1.1. Die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens auf nationaler Ebene umfasst folgende Schritte und Verfahren: 

	2.2.2. Vorhandensein einer rechtlichen Grundlage in den Statuten 
	2.2.2.1. Für die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens in allen UEFA-Mitgliedsverbänden muss jeder Nationalverband über eine rechtliche Grundlage in seinen Statuten verfügen, die die Zielsetzung des Verfahrens sowie die zuständige Behörde bestimmt. Diese Grundlage dient ferner als Verweis auf weitere, detailliertere Reglemente (Anhang I enthält ein Beispiel hierzu). 
	2.2.2.2. Alternativ kann das Klublizenzierungsverfahren auf einem Vertrag zwischen dem Klub und dem Nationalverband beruhen.  

	2.2.3. Möglichkeit für den Nationalverband, das Klublizenzierungsverfahren an eine ihm angeschlossene Liga zu delegieren 
	2.2.3.1. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Nationalverband die Durchführung des Klublizenzierungsverfahrens an eine ihm angeschlossene Liga delegieren. 
	2.2.3.2. Gegenüber der UEFA bleibt der Nationalverband als UEFA-Mitglied für die ordnungsgemässe Implementierung des Klublizenzierungsverfahrens haftbar und verantwortlich, unabhängig davon, ob eine Delegierung stattfindet oder nicht. 
	2.2.3.3. Das UEFA-Exekutivkomitee genehmigt die Anträge der Nationalverbände zur Delegierung des Klublizenzierungsverfahrens oder zum Entzug der Zuständigkeit für das Klublizenzierungsverfahren an die/von der ihnen angeschlossene(n) Liga.  
	2.2.3.4. Diesbezügliche Anträge können, sofern angemessen begründet, der UEFA-Administration jederzeit vorgelegt werden. Alle der UEFA schriftlich vor dem 31. August vorgelegten Anträge werden für die kommende Spielzeit berücksichtigt.  
	2.2.3.5. Der Zeitpunkt der Einreichung eines solchen Delegierungs- oder Entzugsantrags muss sorgfältig abgewogen werden. Um die Kontinuität der Wettbewerbe nicht zu beeinträchtigen, akzeptiert die UEFA während des Kernprozesses keine Delegierungs- oder Entzugsanträge.  
	2.2.3.6. Das UEFA-Exekutivkomitee kann Delegierungsanträge genehmigen, wenn der Nationalverband schriftlich bestätigt, dass die Liga 

	2.2.4. Regeln im Hinblick auf Sanktionen im Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren 
	2.2.4.1. Um ein angemessenes Beurteilungsverfahren zu gewährleisten, verpflichtet sich der Nationalverband, 

	2.2.5. Aufnahme der Bestimmungen von Version 2.0 des UEFA-Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren in ein Nationales Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren für die Spielzeit 2008/09 
	2.2.5.1. Jeder Nationalverband bestimmt die beteiligten Parteien (Lizenzgeber, Lizenzbewerber, Entscheidungsorgane) und beschreibt deren jeweilige Rechte und Pflichten, die geltenden Kriterien und die erforderlichen Verfahren gemäss dem UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren für die Einladung zur Teilnahme an UEFA-Klubwettbewerben in seinem Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren.  
	2.2.5.2. Die Umsetzung des UEFA-Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren V. 2.0 in ein Nationales Handbuch muss im Hinblick auf die UEFA-Klubwettbewerbe 2008/09 im Laufe des Jahres 2006 erfolgen und die folgenden Schritte umfassen, die die Genehmigung der UEFA erfordern: 
	2.2.5.3. Der Termin für die Einreichung von Ausnahmeanträgen bei der UEFA für die UEFA-Spielzeit 2008/09 ist der 31. März 2006. 
	2.2.5.4. Der Termin für die Vorlage des neuen Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren für die Spielzeit 2008/09 bei der UEFA zur Akkreditierung ist der 31. März 2006. 
	2.2.5.5. Das UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren ist so aufgebaut und formuliert, dass der Nationalverband den gesamten Text als Musterdokument verwenden kann. Der Nationalverband kann den Wortlaut des UEFA-Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren in Übereinstimmung mit 

	2.2.6. Ausnahmenregelung und  politik 
	2.2.6.1. Es gelten folgende Richtlinien zur Ausnahmenregelung und -politik: 
	2.2.6.2. Der UEFA-Generaldirektor und der stellvertretende UEFA-Generaldirektor bilden die erste Entscheidungsinstanz für Ausnahmeanträge. Sie garantieren, dass Entscheidungen kurzfristig getroffen werden, und gewährleisten Gleichbehandlung innerhalb der UEFA-Familie. 
	2.2.6.3. Ein Ausnahmeantrag muss angemessen begründet sein und spätestens am 30. Juni des Jahres, das der zu lizenzierenden Spielzeit vorausgeht, vom Nationalverband in schriftlicher Form eingereicht werden (dieser Termin gilt für die Teilnahme an Wettbewerben ab der UEFA-Spielzeit 2009/2010, d.h. für dieses Beispiel gilt der 30. Juni 2008 als Termin; vgl. Abschnitt 2.2.5.3.). 
	2.2.6.4. Der Ausnahmeantrag muss klar formuliert und konkret sein. Er kann sich auf folgende Punkte beziehen:  
	2.2.6.5. Der UEFA-Generaldirektor und der stellvertretende UEFA-Generaldirektor haben die Befugnis, im Rahmen der vom UEFA-Exekutivkomitee ausgearbeiteten und genehmigten Richtlinien Ausnahmen zu bewilligen. Das Verfahren muss in schriftlicher Form erfolgen. 
	2.2.6.6. Wenn ein Antrag über die genehmigten Richtlinien hinausgeht, trifft das UEFA-Exekutivkomitee die Entscheidung in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Klublizenzierungsverfahrens und nach Recht und Billigkeit. Das UEFA-Exekutivkomitee kann Entscheidungen auch per Rundschreiben bekannt geben.  
	2.2.6.7. Die Berufung gegen Entscheide des UEFA-Generaldirektors, des stellvertretenden UEFA-Generaldirektors oder, falls zutreffend, des UEFA-Exekutivkomitees ist schriftlich und innerhalb von zehn Tagen nach Zustellung des Entscheides per E-Mail, Fax oder Post an den Nationalverband einzureichen. 
	2.2.6.8. Das Schiedsgericht des Sports in Lausanne (nachstehend TAS) fungiert als unabhängige Berufungsinstanz für das Klublizenzierungsverfahren. Entscheidungen des TAS sind endgültig und bindend.  
	2.2.6.9. Die LA prüft den jeweiligen Ausnahmeantrag und erstellt einen Bericht, der dem UEFA-Generaldirektor oder dem stellvertretenden UEFA-Generaldirektor vorgelegt wird. 
	2.2.6.10. Der UEFA-Generaldirektor oder der stellvertretende UEFA-Generaldirektor entscheidet gemäss den genehmigten Richtlinien. 
	2.2.6.11. Die Entscheidung muss: 
	2.2.6.12. Die Entscheidung mit der Begründung wird dem Nationalverband mitgeteilt (sowie im Fall einer Delegierung eine Kopie davon an die angeschlossene Liga gesendet). Die Entscheidung muss in das Nationale Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren aufgenommen und allen Lizenzbewerbern mitgeteilt werden. 

	2.2.7. Akkreditierungsverfahren 
	2.2.7.1. Die Nationalverbände sind für den endgültigen Wortlaut des Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren verantwortlich und senden es, gegebenenfalls übersetzt in eine der offiziellen UEFA-Sprachen, zur Akkreditierung an die UEFA.  
	2.2.7.2. Die UEFA genehmigt die Endfassung dieses Handbuchs im so genannten Akkreditierungsverfahren. Dieses Verfahren gewährleistet die Umsetzung der zwingenden Kriterien und Verfahrensschritte der UEFA auf nationaler Ebene in jedem einzelnen UEFA-Mitgliedsverband. 
	2.2.7.3. Der Lizenzgeber muss der UEFA bestätigen, dass alle im der UEFA zur Akkreditierung übermittelten Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren enthaltenen Kriterien mit den geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmen. 
	2.2.7.4. Die UEFA bestimmt die Spielzeit, ab der das neue akkreditierte Handbuch in Kraft treten kann. Der Nationalverband muss sein neues akkreditiertes Handbuch beim zuständigen Organ (z.B. Exekutivkomitee) innerhalb eines Zeitraums genehmigen lassen, der eine ordnungsgemässe Umsetzung der neuen Regeln für die von der UEFA bestimmte Spielzeit zulässt. 
	2.2.7.5. Die Nationalverbände können jederzeit Änderungen an ihrem Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren vornehmen. Bevor ein neues Handbuch jedoch in Kraft treten kann, muss es von der UEFA akkreditiert werden. Jeder neue Akkreditierungsantrag muss spätestens am 31. August des Jahres, das der zu lizenzierenden Spielzeit vorausgeht, vom Nationalverband in schriftlicher Form eingereicht werden (dieser Termin gilt für die Teilnahme an Wettbewerben ab der UEFA-Spielzeit 2009/2010, d.h. für dieses Beispiel gilt der 31. August 2008 als Termin; vgl. Abschnitt 2.2.5.4).  
	2.2.7.6. Der Entscheid über die Akkreditierung wird dem Nationalverband schriftlich mitgeteilt und ist endgültig und bindend. 

	2.2.8. Entscheidung über die Anwendung des Verfahrens auf die Lizenzbewerber 
	2.2.8.1. Der Nationalverband muss bestimmen, für welche Klubs das Verfahren gilt. Das Klublizenzierungsverfahren gilt in jedem Fall für die Klubs der höchsten Spielklasse, die sich für die kommende Spielzeit entweder auf sportlichem Wege oder über die UEFA-Fair-Play-Rangliste für die UEFA-Klubwettbewerbe qualifizieren. Es wird jedoch empfohlen, das Klublizenzierungsverfahren für alle Klubs der höchsten Spielklasse der jeweiligen Nationalverbände zur Bedingung zu machen, damit sie an den UEFA-Klubwettbewerben teilnehmen können. 
	2.2.8.2. Die Nationalverbände können auch festlegen, das Verfahren nicht nur der Teilnahme an UEFA-Klubwettbewerben, sondern auch der Teilnahme an den nationalen Wettbewerben (höchste Spielklasse und niedrigere Spielklassen) zugrunde zu legen. Auf diese Weise wird der Qualitätsstandard auf breiterer Basis sowohl im Hinblick auf die nationale Meisterschaft als auch auf die UEFA-Klubwettbewerbe erhöht. Darüber hinaus kann so für jede Spielklasse Gleichbehandlung gewährleistet werden. Die UEFA empfiehlt, dass diese Entscheidung erst nach sorgfältigen Überlegungen getroffen wird. Von wesentlicher Bedeutung ist insbesondere, dass die Nationalverbände die Kriterien, die für die Teilnahme an nationalen Wettbewerben erfüllt werden müssen, sorgfältig prüfen sowie die Auswirkungen in Betracht ziehen, die eine solche Entscheidung auf die nationalen Wettbewerbsreglemente hat. Des Weiteren sollten auch die Folgen einer Lizenzverweigerung auf nationaler Ebene nicht unberücksichtigt bleiben. 


	2.3. Von der UEFA durchgeführte Stichproben 
	2.3.1. Grundsatz 
	2.3.1.1. Die UEFA und/oder die in ihrem Auftrag handelnden Organe/Beauftragten behalten sich das Recht vor, jederzeit bei den Lizenzgebern sowie in deren Beisein beim Bewerberklub Stichproben durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Lizenz zum Zeitpunkt der endgültigen und bindenden Entscheidung des Lizenzgebers korrekt erteilt wurde. Die Nichterfüllung der zwingenden Mindestanforderungen gemäss dem von der UEFA akkreditierten Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren kann zu Sanktionen führen, die vom zuständigen Organ der UEFA verhängt werden und sich nach Art und Schwere der Verletzung richten (vgl. entsprechende UEFA-Wettbewerbsbestimmungen). 
	2.3.1.2. Die UEFA und/oder die in ihrem Auftrag handelnden Organe/Beauftragten behalten sich das Recht vor, jederzeit bei den Lizenzgebern Stichproben durchzuführen. Diese dienen der Überprüfung, ob die im Rahmen des Kernprozesses (vgl. Kapitel 5) festgelegten Mindestanforderungen erfüllt werden. Die Nichterfüllung der zwingenden Mindestanforderungen kann zu Sanktionen führen, die vom zuständigen UEFA-Organ verhängt werden und sich nach Art und Schwere der Verletzung richten. 
	2.3.1.3. Ergeben sich im Zusammenhang mit den Stichproben der UEFA Differenzen im Wortlaut des Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren zwischen der offiziellen UEFA-Sprache und der nationalen Sprache, gilt der Wortlaut der offiziellen UEFA-Sprache. 


	2.4. Entwicklungsverfahren  
	2.4.1. Grundsatz 
	2.4.1.1. Die von der UEFA-Administration verwendete Projekt-Organisation für die Entwicklung des Klublizenzierungsverfahrens wird auch für die weitere Entwicklung des Verfahrens angewandt.  
	2.4.1.2. Jegliche Änderung, Klarstellung usw. im Zusammenhang mit dem UEFA-Klublizenzierungsverfahren wird den Nationalverbänden per Rundschreiben mitgeteilt. 


	2.5. Organe der UEFA 
	2.5.1. Grundsatz 
	2.5.1.1. Die UEFA stellt die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens durch die folgenden Organe sicher: 
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	3. Lizenzgeber 
	3.1. Einleitung 
	3.2. Definition des Lizenzgebers 
	3.2.1. Wer ist der Lizenzgeber? 
	3.2.1.1. Lizenzgeber ist der Nationalverband. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Nationalverband die Durchführung des Klublizenzierungsverfahrens an eine ihm angeschlossene Liga delegieren (vgl. Abschnitt 2.2.3.). 
	3.2.1.2. Der Lizenzgeber reglementiert das Klublizenzierungsverfahren, bezeichnet die entsprechenden Lizenzorgane und legt das erforderliche Verfahren fest. 
	3.2.1.3. Der Lizenzgeber gewährleistet dem Lizenznehmer die volle Vertraulichkeit hinsichtlich aller während des Klublizenzierungsverfahrens vom Lizenzbewerber eingereichten Informationen. Jede Person, die am Klublizenzierungsverfahren beteiligt ist oder vom Lizenzgeber beauftragt wurde, muss die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, bevor sie ihre Funktion ausüben kann. 

	3.2.2. Entscheidungsorgane 
	3.2.2.1. Der Lizenzgeber bildet eine entsprechende Administration und ernennt deren qualifizierte Mitarbeiter. 
	3.2.2.2. Der Lizenzgeber bildet zwei Entscheidungsorgane, deren Bezeichnungen er festlegt: 
	3.2.2.3. Die Entscheidungsorgane sind voneinander unabhängig. Sie erhalten administrative Unterstützung durch den Lizenzgeber (vgl. Abschnitt 3.2.3.). 

	3.2.3. Lizenzadministration 
	3.2.3.1. Die Aufgaben der Lizenzadministration (LA) umfassen Folgendes: 
	3.2.3.2. Die LA muss über fachlich qualifizierte Mitarbeiter und die erforderliche Infrastruktur verfügen. Die damit verbundenen Kosten werden vom Lizenzgeber getragen.  
	3.2.3.3. Mindestens ein Mitarbeiter oder ein externer Finanzberater muss über einschlägige Kenntnisse im Finanzbereich verfügen und einen vom entsprechenden nationalen Berufsverband (z.B. nationaler Wirtschaftsprüferverband) anerkannten Abschluss im Bereich Rechnungswesen oder Wirtschaftsprüfung oder mehrere Jahre Berufserfahrung (Befähigungsnachweis ist erforderlich) in den genannten Bereichen nachweisen können.  
	3.2.3.4. Alle am Klublizenzierungsverfahren beteiligten Personen unterzeichnen eine strenge Vertraulichkeitserklärung in Bezug auf die während des Klublizenzierungsverfahrens erhaltenen Informationen. Der Nationalverband arbeitet die für diesen Zweck erforderliche Vertraulichkeitserklärung aus. 

	3.2.4. Erste Instanz 
	3.2.4.1. Die Erste Instanz entscheidet, ob einem Lizenzbewerber auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen und gemäss den Bestimmungen des Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren innerhalb der vom Lizenzgeber festgelegten Frist eine Lizenz erteilt wird.  
	3.2.4.2. Sofern in den Statuten nicht anders vorgesehen, bestimmt das Exekutivkomitee des Nationalverbandes die Zusammensetzung dieses Organs. 
	3.2.4.3. Der Lizenzgeber legt das Quorum der Ersten Instanz fest. Für das Quorum sind jedoch mindestens drei Mitglieder erforderlich. Der Vorsitzende verfügt über den Stichentscheid. 
	3.2.4.4. Die Entscheidung muss in schriftlicher Form mitgeteilt werden und bei einer Lizenzverweigerung eine Begründung enthalten. 
	3.2.4.5. Als Mitglied der Ersten Instanz kann der Lizenzgeber die Mitarbeiter der Administration des Nationalverbandes und der ihm angeschlossenen Liga bestimmen. Dies gilt jedoch nicht für den Lizenzierungsmanager (Licensing Manager), der nicht Mitglied der Ersten Instanz sein darf. 
	3.2.4.6. Das Exekutivkomitee des Nationalverbandes legt fest, ob die Mitglieder der Ersten Instanz gewählt oder ernannt werden. Die UEFA empfiehlt die Wahl der Mitglieder.  

	3.2.5. Berufungsinstanz 
	3.2.5.1. Die Berufungsinstanz entscheidet über schriftlich eingereichte Berufungen und trifft die endgültige und bindende Entscheidung darüber, ob eine Lizenz erteilt wird. 
	3.2.5.2. Berufung kann nur von folgenden beteiligten Personen eingelegt werden: 
	3.2.5.3. Die Berufungsinstanz trifft ihre Entscheidung auf der Grundlage der Entscheidung der Ersten Instanz sowie sämtlichen Nachweisen, die vom Lizenzbewerber oder Lizenzgeber zusammen mit dessen schriftlichem Berufungsantrag vorgelegt wurden, oder innerhalb der vom Vorsitzenden der Berufungsinstanz für das Berufungsverfahren festgelegten Frist. Der Berufungsinstanz zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegte Nachweise werden nicht berücksichtigt. 
	3.2.5.4. Die Entscheidung muss in schriftlicher Form mitgeteilt werden und bei einer Lizenzverweigerung eine Begründung enthalten. 
	3.2.5.5. Falls die Statuten eines Nationalverbandes ein Schiedsgericht vorsehen, entscheidet der Verband, ob das Klublizenzierungsverfahren in dessen Zuständigkeit fällt. Dabei sind insbesondere die jeweiligen Anmeldefristen für die Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben zu beachten.   
	3.2.5.6. Sofern in den Statuten nicht anders vorgesehen, bestimmt das Exekutivkomitee des Nationalverbandes die Zusammensetzung der Berufungsinstanz. 
	3.2.5.7. Der Lizenzgeber legt das Quorum für Entscheidungen der Berufungsinstanz fest. Für das Quorum sind jedoch mindestens drei Mitglieder erforderlich. Der Vorsitzende verfügt über den Stichentscheid.  
	3.2.5.8. Mitarbeiter der Administration des Nationalverbandes und von dessen angeschlossener Liga dürfen nicht Mitglied der Berufungsinstanz sein.  
	3.2.5.9. Die Mitglieder der Berufungsinstanz dürfen in keinem anderen Organ oder in keinem anderen Komitee des Lizenzgebers Mitglied sein (ausser den in Abschnitt 3.2.6.2. genannten Organen). 
	3.2.5.10. Das Exekutivkomitee des Nationalverbandes legt fest, ob die Mitglieder der Berufungsinstanz gewählt oder ernannt werden. Die UEFA empfiehlt die Wahl der Mitglieder.  

	3.2.6. Anforderungen an die Mitglieder der Entscheidungsorgane 
	3.2.6.1. Unter den Mitgliedern der Entscheidungsorgane müssen mindestens ein fachlich qualifizierter Jurist sowie ein Wirtschaftsprüfer sein, die eine von einem entsprechenden nationalen Berufsverband anerkannte Qualifikation vorweisen können. 
	3.2.6.2. Die Mitglieder der Entscheidungsorgane dürfen nicht gleichzeitig einem satzungsgemässen Rechtspflegeorgan des Lizenzgebers angehören und müssen bei der Erfüllung ihrer Pflichten unparteiisch handeln.  
	3.2.6.3. Die Mitglieder können für bestimmte Amtsdauern wiedergewählt oder wiederernannt werden, die festgelegt werden müssen. 
	3.2.6.4. Die Mitglieder der Entscheidungsorgane müssen wie die Mitglieder der LA strenge Bestimmungen in Bezug auf die Vertraulichkeit erfüllen (vgl. Abschnitt 3.2.3.4.). Der Nationalverband legt diese Bestimmungen fest, und die Mitglieder müssen sie schriftlich anerkennen.  
	3.2.6.5. Zusätzlich zu den in Abschnitt 3.2.6.1. beschriebenen Anforderungen kann der Lizenzgeber weitere Bedingungen stellen, die von den Mitgliedern der Lizenzorgane erfüllt werden müssen (berufliche Aus- und Weiterbildung, Berufserfahrung usw.), um eine hohe fachliche Kompetenz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. 
	3.2.6.6. Ein Mitglied muss in allen Fällen sein Amt sofort niederlegen, wenn es Zweifel über seine Unabhängigkeit gegenüber dem Lizenzbewerber gibt oder wenn ein Interessenkonflikt besteht.  
	3.2.6.7. Die Unabhängigkeit eines Mitglieds ist beispielsweise nicht gegeben, wenn das Mitglied oder ein Familienangehöriger (Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister) ein  
	3.2.6.8. Der Lizenzgeber kann in Übereinstimmung mit der UEFA weitere Kriterien zur Unabhängigkeit der Mitglieder festlegen. 

	3.2.7. Entscheidungsverfahren 
	3.2.7.1. Im Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren oder in einem entsprechenden Regelwerk legt der Lizenzgeber die Verfahrensregeln im Hinblick auf das Entscheidungsverfahren fest (vgl. Abschnitt 5.1.1.3.). Diese haben mindestens folgende Standards zu beinhalten: 
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	4. Lizenzbewerber und Lizenz 
	4.1. Einleitung 
	Dieses Kapitel definiert die rechtliche Einheit, die die Lizenz beantragt, die zur Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben berechtigt. 
	Die rechtliche Einheit, die eine Lizenz beantragt, wird als Lizenzbewerber bezeichnet. Wird einem Lizenzbewerber vom Lizenzgeber eine Lizenz erteilt, ist dieser ab diesem Zeitpunkt Lizenznehmer. Für den Zweck dieses Kapitels wird ausschliesslich der Ausdruck Lizenzbewerber verwendet. 


	4.2. Kreis der Lizenzbewerber 
	4.2.1. Befugnis zur Definition der Lizenzbewerber 
	4.2.1.1. Der Lizenzgeber definiert die Lizenzbewerber in Übereinstimmung mit den Statuten und Reglementen des Nationalverbandes sowie den nationalen gesetzlichen Bestimmungen und gemäss den nachfolgend genannten Bestimmungen. Die Bestimmungen können im Klublizenzierungshandbuch und/oder in den Statuten des Nationalverbandes und/oder in den entsprechenden nationalen Bestimmungen festgehalten sein. Darüber hinaus müssen auch die FIFA- und UEFA-Statuten sowie die entsprechenden FIFA-/UEFA-Bestimmungen berücksichtigt werden (z.B. FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern). 

	4.2.2. Status des Fussballklubs 
	4.2.2.1. Der Status des Fussballklubs (Profi-, Halbprofi- oder Amateurklub) ist für die Erteilung einer Lizenz nicht massgebend.  

	4.2.3. Rechtsform des Fussballklubs 
	4.2.3.1. Die Rechtsform des Fussballklubs ist für die Erteilung einer Lizenz gemäss den nationalen Statuten und dem nationalen Recht nicht massgebend. 


	4.3. Definition der Lizenzbewerber 
	4.3.1. Grundsatz 
	4.3.1.1. Der Lizenzbewerber wird als die juristische Person definiert, die die alleinige Verantwortung für die Fussballmannschaft trägt, die an nationalen und internationalen Klubwettbewerben teilnimmt und die: 
	4.3.1.2. Nur ein registriertes Mitglied oder ein Unternehmen kann einen Antrag auf Erteilung einer Lizenz stellen bzw. eine Lizenz erhalten. Einzelpersonen können keinen Antrag auf Erteilung einer Lizenz stellen bzw. keine Lizenz erhalten. 
	4.3.1.3. Der Lizenzbewerber trägt die alleinige Verantwortung für die Teilnahme an nationalen und internationalen Fussballwettbewerben sowie für die Erfüllung der Kriterien für die Klublizenzierung. 
	Der Lizenzbewerber muss insbesondere gewährleisten, dass: 
	4.3.1.4. Wenn der Lizenzbewerber ein Unternehmen ist, hat er einen schriftlichen Abtretungsvertrag mit einem registrierten Mitglied vorzulegen, der vom Nationalverband und/oder von dessen angeschlossener Liga genehmigt werden und folgenden Mindestinhalt umfassen muss: 
	4.3.1.5. Ist der Lizenzbewerber ein Unternehmen, so muss er dem Lizenzgeber Finanzinformationen für das Unternehmen und das registrierte Mitglied vorlegen (z.B. den Konzernabschluss, als ob es sich um ein einziges Unternehmen handelt). 
	4.3.1.6. Beherrscht ein Lizenzbewerber ein Tochterunternehmen, müssen Konzernabschlüsse aufgestellt und dem Lizenzgeber vorgelegt werden, wobei die im Konzern enthaltenen Unternehmen wie ein einziges Unternehmen behandelt werden.  
	4.3.1.7. Wenn der Lizenzbewerber durch ein Mutterunternehmen beherrscht wird, das durch ein anderes Mutterunternehmen beherrscht wird oder das ein anderes Tochterunternehmen beherrscht oder einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes assoziiertes Unternehmen ausübt, ist jeder Geschäftsvorfall mit dem Mutterunternehmen des Lizenzbewerbers oder einem Mutter- oder Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eines solchen Mutterunternehmens in den Anhangangaben des Rechnungsabschlusses anzugeben, um auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass dessen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Gewinne und Verluste möglicherweise durch das Vorhandensein nahe stehender Unternehmen und Personen sowie durch Geschäftsvorfälle und ausstehende Salden gegenüber diesen Unternehmen und Personen beeinflusst wurde. 
	4.3.1.8. Neben den oben beschriebenen zwingenden Bestimmungen empfiehlt die UEFA den Nationalverbänden bei der Definition des Lizenzbewerbers die Anwendung der nachfolgenden Richtlinien. Gemäss diesen Richtlinien gilt in Bezug auf den Lizenzbewerber Folgendes: 


	4.4. Lizenz 
	4.4.1. Grundsatz 
	4.4.1.1. Lizenzen müssen gemäss den Bestimmungen des akkreditierten Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren erteilt werden. 
	4.4.1.2. Der Lizenzgeber muss die betreffenden Fussballklubs dazu auffordern, eine Lizenz rechtzeitig und schriftlich zu beantragen. Der Klub, der eine Lizenz beantragt (d.h. der Lizenzbewerber), muss einen schriftlichen Antrag beim Lizenzgeber einreichen. In diesem Antrag muss der Klub insbesondere erklären, dass er den Verpflichtungen des Lizenzverfahrens nachkommen wird. 
	4.4.1.3. Nur Klubs, die die im akkreditierten Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren beschriebenen Kriterien an dem von der UEFA festgelegten Stichtag erfüllen und sich aufgrund ihrer sportlichen Ergebnisse oder über die UEFA-Fair-Play-Rangliste qualifizieren, können vom Nationalverband eine Lizenz zur Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben der kommenden Spielzeit erteilt bekommen. 
	4.4.1.4. Eine Lizenz läuft ohne vorherige Ankündigung aus, wenn: 
	4.4.1.5. Eine Lizenz kann während einer Spielzeit durch die zuständigen nationalen Entscheidungsorgane entzogen werden, wenn:  
	4.4.1.6. Sobald über einen Lizenzentzug nachgedacht wird, muss der Nationalverband die für die Klublizenzierung zuständige Einheit der UEFA davon in Kenntnis setzen.  
	4.4.1.7. Wenn einem Klub die Lizenz entzogen wird, müssen die UEFA-Rechtspflegeorgane zusammen mit dem Nationalverband über den Ausschluss des Klubs vom betreffenden aktuellen UEFA-Wettbewerb entscheiden.  
	4.4.1.8. Eine Lizenz ist nicht übertragbar.  
	4.4.1.9. Die UEFA behält sich das Recht vor, einen Klub auf der Grundlage des geltenden UEFA-Wettbewerbsreglements mit Sanktionen zu belegen oder ihn von künftigen UEFA-Klubwettbewerben auszuschliessen. 


	4.5. Zulassung zu den UEFA-Klubwettbewerben 
	4.5.1. Grundsatz 
	4.5.1.1. Der Lizenzbewerber muss alle Anforderungen des jeweiligen UEFA-Klubreglements erfüllen, um zum betreffenden UEFA-Klubwettbewerb zugelassen zu werden.  
	4.5.1.2. Die Zulassung fällt allein in den Zuständigkeitsbereich der UEFA und ihrer zuständigen Organe (Generaldirektor, Kommission für Klubwettbewerbe usw.). 
	4.5.1.3. Die zuständigen Organe der UEFA entscheiden endgültig über die Zulassung eines Klubs zu den UEFA-Klubwettbewerben.  
	4.5.1.4. Die Entscheidung kann gemäss UEFA-Statuten vor das TAS gebracht werden (Artikel 61ff. der UEFA-Statuten).  


	4.6. Ausserordentliches Zulassungsverfahren für die Teilnahme an UEFA-Klubwettbewerben 
	4.6.1. Grundsatz 
	4.6.1.1. Wenn sich ein Klub aufgrund seiner sportlichen Ergebnisse qualifiziert, jedoch entweder kein nationales Klublizenzierungsverfahren zu durchlaufen hat oder eines, das nicht dem Verfahren der höchsten Spielklasse entspricht, da er dieser nicht angehört, kann der Nationalverband des betreffenden Klubs im Namen dieses Klubs ein ausserordentliches Zulassungsverfahren beantragen. 
	4.6.1.2. Ein solcher Fall kann beispielsweise vorliegen, wenn ein Klub den Landespokal oder den Ligapokal gewinnt oder im Pokalfinale steht und einer unterklassigen Spielklasse angehört. 
	4.6.1.3. Auf der Grundlage eines solchen Ausnahmeantrags kann die UEFA eine Sondergenehmigung erteilen, am entsprechenden UEFA-Klubwettbewerb teilzunehmen. Diese Sondergenehmigung bezieht sich ausschliesslich auf diesen speziellen Antragsteller und die betreffende Spielzeit. 

	4.6.2. Verfahren 
	4.6.2.1. Der UEFA-Generaldirektor oder der stellvertretende Generaldirektor legt die Mindestkriterien für das Ausnahmeantragsverfahren fest und teilt diese den Nationalverbänden über das Extranet bis spätestens 31. August des Jahres mit, das der zu lizenzierenden Spielzeit vorausgeht. 
	4.6.2.2. Der betreffende Nationalverband muss die UEFA bis spätestens 15. April schriftlich von der Möglichkeit eines solchen Ausnahmeantrags in Kenntnis setzen und den/die Name(n) des/der betreffenden Klub(s) mitteilen.  
	4.6.2.3. Dem UEFA-Generaldirektor oder dem stellvertretendem UEFA-Generaldirektor steht es frei, die Mindestkriterien für den/die betreffenden Klub(s) zu erweitern. Als Grundlage dienen die Anforderungen des aktuellen Nationalen Handbuchs zum Klublizenzierungsverfahren, sowie der Status des/der jeweiligen Klubs. Der UEFA-Generaldirektor oder der stellvertretende UEFA-Generaldirektor legt zudem die einzuhaltenden Fristen fest und teilt diese dem jeweiligen Nationalverband mit. 
	4.6.2.4. Dieser Nationalverband ist dafür verantwortlich, die Kriterien, sobald diese vom UEFA-Generaldirektor oder vom stellvertretenden UEFA-Generaldirektor bekannt gegeben werden, für eine Beurteilung des Ausnahmeantragsverfahrens auf nationaler Ebene an den/die betreffenden Klub(s) weiterzuleiten. Der Nationalverband ist zudem verpflichtet, sofort gemeinsam mit dem/den Klub(s) entsprechende Massnahmen zur Vorbereitung des Verfahrens einzuleiten. 
	4.6.2.5. Der/die betreffende(n) Klub(s) muss/müssen dem Nationalverband die erforderlichen Nachweise vorlegen. Der Lizenzgeber beurteilt, ob die festgelegten Mindestkriterien von dem/den Klub(s) erfüllt werden, und leitet die folgenden Unterlagen in einer der Amtssprachen der UEFA fristgerecht an die UEFA weiter: 
	a) schriftlicher Antrag auf eine Sondergenehmigung zur Teilnahme am entsprechenden UEFA-Klubwettbewerb; 
	b) eine Empfehlung des Lizenzgebers auf der Grundlage von dessen Beurteilungsergebnis (einschliesslich der Namen der Personen, die die Beurteilung des/der Klubs vorgenommen haben, und des Datums, wann die Beurteilung erfolgt ist); 
	c) sämtliche Nachweise, die dem Lizenzgeber von dem/den Klub(s) vorgelegt wurden; 
	d) sämtliche weiteren Unterlagen, die von der UEFA im Rahmen des Ausnahmeantragsverfahrens angefordert werden.  
	4.6.2.6. Der UEFA-Generaldirektor oder der stellvertretende UEFA-Generaldirektor stützt seine Entscheidung auf die eingereichten Unterlagen und erteilt die Sondergenehmigung zur Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben, sofern alle festgelegten Kriterien erfüllt werden und der/die Klub(s) sich auf der Grundlage seiner/ihrer sportlichen Ergebnisse dafür qualifiziert/qualifizieren. Die Entscheidung wird dem Nationalverband mitgeteilt, der sie wiederum an den/die betreffenden Klub(s) weiterleitet. 
	4.6.2.7. Im Hinblick auf eine Berufung gegen eine solche Entscheidung ist auf Abschnitt 2.2.6.6.ff. zu verweisen, der in diesem Fall gilt. 
	4.6.2.8. Die UEFA behält sich das Recht vor, Stichproben durchzuführen (vgl. Abschnitt 2.3.). 
	4.6.2.9. Wenn ein betroffener Klub während dieses Ausnahmeantragsverfahrens aus dem Wettbewerb ausscheidet, hat der Nationalverband dies der UEFA-Administration umgehend mitzuteilen und festzulegen, ob das Verfahren sofort und ohne weitere Entscheidungen beendet wird. Ein beendetes Verfahren kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.  


	4.7. Qualifikation für die UEFA-Klubwettbewerbe über die UEFA-Fair-Play-Wettbewerbe 
	4.7.1. Grundsatz 
	4.7.1.1. Wenn sich ein Klub auf der Grundlage des UEFA-Fair-Play-Wettbewerbs für einen UEFA-Klubwettbewerb qualifiziert, muss er sämtliche im akkreditierten Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren beschriebenen Mindestanforderungen erfüllen, um an den UEFA-Wettbewerben teilnehmen zu können. Der Klub benötigt in diesem Fall eine vom Nationalverband erteilte Lizenz. 
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	5. Kernprozess 
	5.1. Einleitung 
	5.1.1. Grundsatz 
	5.1.1.1. Der Lizenzgeber definiert in seinem Nationalen Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren den Kernprozess für die Überprüfung der im vorliegenden Handbuch beschriebenen Kriterien (sportliche, infrastrukturelle, personelle und administrative sowie rechtliche und finanzielle Kriterien) und hat somit die Kontrolle über die Erteilung einer Lizenz an den Lizenzbewerber.  
	5.1.1.2. Der Kernprozess ist auf die folgenden Ziele ausgerichtet: 
	5.1.1.3. Der Kernprozess muss im Hinblick auf die erforderlichen Informationen mindestens Folgendes umfassen (ein Beispiel befindet sich in Anhang II) und einem Terminplan folgen (die UEFA empfiehlt, die entsprechenden Fristen zu Beginn der Spielzeit festzulegen und den Lizenzbewerbern in einem Rundschreiben mitzuteilen): 
	5.1.1.4. Der Lizenzgeber muss der UEFA innerhalb der von der UEFA festgesetzten Frist eine Liste mit Klubs vorlegen, denen eine Lizenz erteilt wird. Die Mitteilung dieser Frist an die Nationalverbände erfolgt spätestens am 31. August des Jahres, das der zu lizenzierenden Spielzeit vorausgeht. 





